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REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

Zahl: 50 115/37~II/2/77 

------------

der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrat~!' 
• 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

1-29/{/AS 

1977 -08- 1 9 
zu -I3351J 

A n fra g e b e a n t w or tun g 

In Beantwortung der von den Abgeordneten SUPPAN und 
Genossen am 1. Juli 1977 eingebi!.'achte Anfrage Nr. 1335/J, 
betreffend die Besetzung eines Dienstpostens inder Ver­

. wal tung der Bundespolizeidirektion Klage-nfurt, beehre ich 
mich mitzuteilen: 

Zu Frage 1: 

Obwohl·sich der Sachverhalt vor meiner Amtsübernahme er­
eignet hat, ist er.mir bekannt. 

Zu Frage· 2: 

Ich bin der Auffassung ,daß die Beamten des Sicherhei tS\'lach­
dienstes soweit wie möglich für echte polizeiliche Aufgaben 
heranzuziehen sind • 

Zu Frage 31-

Der von Ihnen erwähnte Po1.izeirevierinspektor hat bereits vor 
Jahren die Beamtenma-cura abgelegt und seither seine Uber­
stellung in den Yerwaltungsdienst auf einen Dienstposten der 
Verwendungsgruppe Bangestrebt. Er hat sich daher,wie andere 
Kollegen a.uch, um den Dienstposten imPersonalreferat der 
Bundesp.olizeidirektion Klagenfurt be\'lOrben. Da er bereits bis­
her im Zentralinspektorat der Sicherheitswache mit jenen Agen­
den betraut war, die nunmehr seit der Zusammenlegung der Per­
sonalverwaltune; im Rahmen der Präsidialabteilung zu besorgen 
sind, hat ihn die Bundespolizeidirektion Klagenfurt im Einver­
nehmen mitderPersonalvertretung als geeignetsten Bewerber 
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;für diesen Posten vorgeschlagen. Der Beamte wird nach er­
folgreicher Absolvierung seiner sechsmonatigen Probezeit, 
soferne er die Voraussetzungen erbringt, in den Verwaltunßs­
dienst überstellt. Da die Sicherheitswache von jener Ver­
waltungstätigkeit, die sie vor der Zusammenlegung der Per­
sonal verw'altung mit ihren Kräften bes orgen mußte, befreit 
ist, steht dieser Dienst90sten zusätzlich für exekutive 

• Aufgaben zur Verfügung • 

.. Ich sehe daher keinen krassen Gegensatz zu den Feststellun­
gen meines Amtsvorgängers , daß qualifizi'erte Sicherhei ts­
wache beamte für echte polizeiliche Aufgaben und nicht für 
Verwaltungstätigkeiten eingesetzt ",erden sollen. 

Wien, am 17. August 1977 
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